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Norm

BTVG §9

WEG 2002 §37 Abs1

WEG 2002 §40

1. BTVG § 9 heute

2. BTVG § 9 gültig ab 01.08.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2010

3. BTVG § 9 gültig von 01.07.2008 bis 31.07.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2008

4. BTVG § 9 gültig von 01.01.1997 bis 30.06.2008

1. WEG 2002 § 37 heute

2. WEG 2002 § 37 gültig ab 01.10.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

3. WEG 2002 § 37 gültig von 01.07.2002 bis 30.09.2006

1. WEG 2002 § 40 heute

2. WEG 2002 § 40 gültig ab 01.07.2002

Rechtssatz

Auch die Zusage der Einräumung von Wohnungseigentum zu Gunsten schlichter Miteigentümer ist als tauglicher

Gegenstand für eine Anmerkung nach § 40 Abs 2 WEG 2002 zu sehen, weil diese nicht nur den Schutz des Erwerbs des

Mindestanteils, sondern auch des darüber hinausgehenden Erwerbs des Wohnungseigentums als beschränktes

dingliches Nutzungs? und Verfügungsrecht bezweckt.Auch die Zusage der Einräumung von Wohnungseigentum zu

Gunsten schlichter Miteigentümer ist als tauglicher Gegenstand für eine Anmerkung nach Paragraph 40, Absatz 2, WEG

2002 zu sehen, weil diese nicht nur den Schutz des Erwerbs des Mindestanteils, sondern auch des darüber

hinausgehenden Erwerbs des Wohnungseigentums als beschränktes dingliches Nutzungs? und Verfügungsrecht

bezweckt.
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